
   

 
 

Belegverpflichtungen (APO AH § 7) 
 
 

- Es müssen durchgängig drei Kernfächer belegt werden, mindestens 2 davon 
auf erhöhtem Anforderungsniveau. 
 

- Mindestens eines der künstlerischen bzw. musischen Fächer Bildende 
Kunst, Musik oder Theater muss durchgängig belegt werden. Ein 
musikpraktischer Kurs allein erfüllt die Belegauflagen nicht. 

 
- Philosophie ODER Religion muss durchgängig belegt werden. 

 
- In allen vier Semestern müssen vier Wochenstunden Naturwissenschaften 

belegt werden. Diese können abgedeckt werden 
o entweder über einen vierstündigen Kurs 
o oder über zwei zweistündige Kurse. 

Dabei MUSS Biologie ODER Chemie ODER Physik durchgängig in allen 
vier Semestern mindestens zweistündig belegt werden. Nur die 
Belegung von Informatik und Astronomie erfüllt die Belegauflagen nicht. 
 

- In allen vier Semestern müssen vier Wochenstunden 
Gesellschaftswissenschaften belegt werden. Diese können abgedeckt 
werden 

o entweder über einen vierstündigen Kurs 
o oder über zwei zweistündige Kurse. 

Dabei MUSS Geschichte ODER PGW ODER Geographie durchgängig in 
allen vier Semestern mindestens zweistündig belegt werden. 
 

- Über alle vier Semester muss ein Sportkurs belegt werden. 
 

- Es müssen insgesamt mindestens 34 Wochenstunden pro Semester 
(möglich ist auch die Kombination 36/36/32/32 verteilt auf die vier Semester) 
belegt werden. 

 
- * Mit einem Fach, das im Zeugnis mit 0 Notenpunkten bewertet wird, 

kann die Belegverpflichtung nicht erfüllt werden. Die Zulassung zur 
Abiturprüfung kann in diesem Fall nur noch über eine Wiederholung 
erreicht werden. 
 

 
* Diese Regelung gilt erstmalig für alle Schülerinnen und Schüler, die zum 
01.08.2017 in das 1. Semester der Studienstufe eintreten. 
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